
 
 

 

1. Allgemeines 
1.01 Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen nach § 310 I Satz 1 BGB.  
1.02 Andere Geschäftsbedingungen werden nur insoweit anerkannt, als sie mit unseren AGB übereinstimmen oder 
von uns im Einzelfall ausdrücklich zur Grundlage des jeweiligen Vertrages oder der Leistung gemacht werden. 

 

2. Angebot, Leistungsumfang, Vertragsabschluss 
2.01. Vertragsangebote sind freibleibend, sofern im Angebot keine Bindefrist vermerkt ist. 

2.02 Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist; bis dahin gilt das 
Angebot des Bestellers als unverbindlich. Für den Inhalt ist ausschließlich unsere Auftragsbestätigung maßgeblich. 
Zusätzliche Individualvertragsvereinbarungen bleiben hiervon unberührt, haben jedoch schriftlich zu erfolgen. 
 
3. Umfang der Lieferpflicht 
3.01. Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet werden. 
  
3.02. Konstruktions- und Formänderungen behalten wir uns vor, ohne dass hierdurch die Wirksamkeit des 
Vertragsverhältnisses berührt wird, soweit der Gegenstand selbst, sein Aussehen und seine Funktion dadurch nicht 
grundlegend geändert werden. 
  
4. Preise 
4.01. Unsere Preise verstehen sich rein netto ohne Skonto oder sonstigen Nachlass in Euro ab Werk exkl. Verpackung, 
Fracht und Versicherung zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

4.02. Eine Gewährung von Skonti bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung der Vertragsparteien.  

4.03. Die Preise gelten ausschließlich für verarbeitungsgerecht konstruierte und gefertigte Teile. Für zusätzlich 
erforderliche Arbeiten berechnen wir Zuschläge. Ändern sich die für die Preisbildung maßgeblichen Kostenfaktoren 
(Fertigungsmaterial, Energie, Betriebsstoffe, Löhne und Gehälter, etc.) in der Zeit vom Abschluss des Vertrages bis 
zum vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Lieferung wesentlich, sind wir zum Ausgleich solcher 
Kostensteigerungen befugt, vom Auftraggeber in Abänderung der Angebotspreise die neuen Preise zu verlangen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

4.04. Bei Änderungswünschen des Auftraggebers werden die hierdurch entstehenden Mehrkosten dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt. Soweit auf Verlangen eines Auftraggebers nachträglich bei einem Auftrag, den 
wir zu festen Preisen übernommen haben, Über-, Nacht-, Sonn- oder Feiertagsstunden geleistet oder für den 
Auftragnehmer unvorhersehbare Arbeiten unter erschwerten Bedingungen geleistet, sind wir berechtigt, 
angemessene Zuschläge zu berechnen.  

 
5. Zahlungsbedingungen 
5.01 Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, sind Zahlungen innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungserhalt ohne Abzüge von Skonti zu leisten. Im Falle des Zahlungsverzuges berechnen wir unbeschadet 
weiterer Rechte, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz. 

5.02 Das Recht zur Aufrechnung steht dem Auftraggeber gegen unsere Ansprüche nur dann zu, wenn seine 
Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 



 
 

 

5.03 Atomit-Durawid GmbH ist berechtigt, Forderungen gegen in Deutschland und Ländern der EU sitzende 
Besteller zur Refinanzierung an die abcfinance GmbH, Kamekestr. 2-8, 50672 Köln, abzutreten. Dem Käufer wird bei 
Vertragsabschluss mitgeteilt, ob eine Abtretung der Forderung erfolgt. In diesen Fällen können Zahlungen mit 
schuldbefreiender Wirkung nur an die abcfinance GmbH erfolgen. Deren Bankverbindung wird dem Käufer bei 
Vertragsabschluss mitgeteilt.“ 

 
6. Lieferzeit 
6.01. Die Lieferzeit beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und beide Teile über alle 
Bedingungen des Geschäfts einig sind. lhre Einhaltung setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Auftraggebers, 
insbesondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen voraus. Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres 
Willens liegen, z. B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs -und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder 
Energiemangel etc. verlängern die Lieferfrist angemessen, und zwar auch dann, wenn sie während eines 
Lieferverzuges eintreten. Das gleiche tritt ein, wenn behördliche oder sonstige für die Ausführung von Lieferung 
erforderliche Genehmigungen Dritter und Unterlagen oder für die Ausführung der Lieferung erforderliche Angaben 
des Auftraggebers nicht rechtzeitig eingehen. Bei nachträglicher, vom Auftraggeber veranlasster Änderung der 
gelieferten Waren, tritt eine angemessene Verlängerung der Liefer- bzw. Ausführungsfrist ein. § 323 Abs. 2 BGB 
bleibt unberührt. Wird uns durch diese Umstände die Lieferung unmöglich, werden wir von unserer Lieferpflicht 
befreit. Wird uns die Lieferung durch diese Umstände nicht mehr zumutbar, sind wir berechtigt, die Fertigung zu 
verweigern. Ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers besteht nicht, wenn wir diese Umstände nicht zu 
vertreten haben.  
 
6.02. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist das Versanddatum ab Werk.  
 
6.03. Teillieferungen sind zulässig. 
    
6.04. Lieferverzug setzt angemessene Frist- und Nachfristsetzung voraus und berechtigt den Auftraggeber lediglich 
zum Rücktritt vom Vertrag unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen jeglicher Art. 
  
7. Gefahrenübergang 
7.01. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Werk auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung 
vereinbart wurde. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Auftraggebers, so geht bereits vom Tage der 
Versandbereitschaft die Gefahr auf den diesen über. Versandfertig gemeldete Ware muss der Auftraggeber 
unverzüglich, spätestens jedoch nach Ablauf einer angemessenen Frist nach Meldung abrufen. Erfolgt kein Abruf, 
berechtigt uns dies, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers nach eigenem Ermessen zu lagern und als 
ab Werk geliefert zu berechnen. 
   
7.02. Wird der Versand oder die Zustellung der Ware auf Wunsch oder Veranlassung des Auftraggebers verzögert, 
so kann, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von 1 % des 
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat berechnet werden. Das Lagergeld wird auf 5 % des 
Rechnungsbetrages begrenzt, es sei denn, wir können höhere Lagerkosten nachweisen. Der Auftraggeber kann den 
Nachweis erbringen, dass Lagerkosten überhaupt nicht entstanden oder aber wesentlich niedriger als die Pauschale 
sind. Für entstehende Wartezeiten wird nicht gehaftet, soweit deren Überschreitung insgesamt noch angemessen 
ist, es sei denn, Abhol- und Anliefertermine wurden verbindlich zugesagt. 
    
7.03. Versicherungen gegen Transportschäden erfolgen nur auf Anordnung und Kosten des Auftraggebers. Wird die 
zu bearbeitende Ware auf Wunsch des Auftraggebers durch uns abgeholt, trägt die Transportgefahr der 



 
 

 

Auftraggeber. Dem Auftraggeber ist es freigestellt, diese Gefahren zu versichern. Die vorgenannten Bestimmungen 
gelten auch dann, wenn wir frachtfreie Lieferungen zugesichert haben. 
  
8. Haftung für Mängel der Lieferung 
8.01. Für vom Auftraggeber nachgewiesene Mängel der Lieferung haften wir nur in der Weise, dass diese binnen 
angemessener Frist kostenlos ausgebessert oder nach Wahl neu geliefert werden.  Bei Fehlschlagen oder 
Verweigerung der Nacherfüllung kann der Auftraggeber die Kosten der Ersatzvornahme, Minderung oder Rücktritt 
verlangen. Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Sache bzw. 
Abnahme des Werkes. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz eine Verkürzung der in den §§ 438, 634 a BGB 
genannten Fristen nicht zulässt. Die gelieferte Ware ist unverzüglich auf Fehlerfreiheit zu untersuchen. Mängel sind 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Die 
Untersuchungspflicht besteht auch dann, wenn Ausfallmuster übersandt worden sind. Bei nicht sofort erkennbaren 
Mängeln gilt das gleiche innerhalb der vorgenannten Frist nach der Entdeckung des Mangels. Wird bearbeitete Ware 
aus Gründen zurückgeliefert, die wir nicht zu vertreten haben, trägt der Auftraggeber die Gefahr bis zum Eingang 
der Ware bei uns.  
    
8.02. Mängel sind uns unverzüglich anzuzeigen und die betreffenden Teile auf Verlangen zuzusenden. Voraussetzung 
der Haftung sind fehlerhafte Bauart oder mangelhafte Ausführung; Für Materialmängel haften wir nur insoweit, als 
diese bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt hätten erkannt werden müssen. 
 
8.03. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung wird keine Haftung übernommen. 
 
8.04. Bei nicht form- oder fristgerechter Rüge gilt die Ware von Kaufleuten im Sinne des HGB als genehmigt. Wir 
haften grundsätzlich nicht für Fehler, die sich aus den vom Auftraggeber eingereichten Unterlagen und durch 
ungenaue Angaben ergeben.  

8.05. Wir sind zur Beseitigung von Mängeln nicht verpflichtet, solange der Auftraggeber seine 
Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. 
 
8.06. Wir haften ferner nicht, wenn die Ausbesserung oder Ersatzleistung durch eigenmächtige 
Nachbesserungsarbeiten des Auftraggebers erschwert wird. Jede weitergehende Haftung, insbesondere für Folge- 
und indirekte Schäden, ist ausgeschlossen. Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich allein nach diesen Liefer- 
und Zahlungsbedingungen. Alle hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche - auch Schadenersatzansprüche 
gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die aus einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Auftragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.   
 
9. Recht auf Rücktritt 
Wird nach Abschluss des Kaufvertrages bekannt, dass der Auftraggeber sich in ungünstiger Vermögenslage befindet, 
so behalten wir uns das Recht vor, vom Auftraggeber Sicherheit für die Gegenleistung zu verlangen oder unter 
Anrechnung der von ihm gemachten Aufwendungen vom Vertrage zurücktreten. 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
10.01. Die gelieferten Gegenstände bleiben, gleich in welchem Zustand, bis zur völligen Bezahlung sämtlicher 
bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum des Auftragnehmers. 
 
10.02. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen von Vorbehaltsgegenständen dem Auftragnehmer 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 



 
 

 

 
10.03. Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die Gegenstände 
im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiterveräußert werden. In diesem Falle werden die 
Forderungen des Auftraggebers gegen den Dritten aus der Veräußerung bereits jetzt an den Auftragnehmer 
abgetreten. Soweit die Weiterveräußerung zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber nicht schon 
vertraglich vorausgesetzt ist und der Auftraggeber die Gegenstände auf Kredit weiterveräußert hat, hat sich der 
Auftraggeber gegenüber seinem Vertragspartner das Eigentum vorzubehalten. Die Ansprüche aus diesem 
Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Dritten tritt der Auftraggeber hiermit an den Auftragnehmer ab. 
  
10.04. Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten seine Forderungen nicht nur 
vorübergehend um 10%, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers zur entsprechenden Freigabe 
der Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.  
 
10.05. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer 
zur Rücknahme der gelieferten Gegenstände nach Mahnung und Rücktritt vom Vertrag berechtigt und der 
Auftraggeber zur Herausgabe verpflichtet.  
 
11. Sonstiges 
11.01. Soweit der Auftraggeber Kaufmann ist, ist Gerichtsstand für beide Vertragsteile der Sitz des Auftragnehmers. 
Erfüllungsort ist Plettenberg. 
    

11.02. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder seiner 
Bestandteile lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner sind im Rahmen des 
Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen 
Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung des 
Vertragsinhaltes herbeigeführt wird; das Gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht ausdrücklich 
geregelt ist.  
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